Satzung

des „Sportverein der Kreissparkasse Eichsfeld e.V.“

§ 1 Name und Sitz

Der Sportverein – im folgenden SV genannt – führt den Namen „Sportverein der Kreissparkasse Eichsfeld e.V.“. Die Vereinsfarben sind Rot/Weiß. Sitz des SV ist 37308 Heilbad Heiligenstadt, Petristraße 68a. Der SV ist im Vereinsregister unter der Nummer 275 beim Amtsgericht Heiligenstadt eingetragen. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Als Kurzbezeichnung und im Vereinslogo führt der Verein die Bezeichnung „SV KSK Eichsfeld e.V.“.

§ 2 Zweck und Aufgabe

(1) Der SV verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der SV hat die Aufgabe, den Volkssport zu fördern, insbesondere den Betriebsangehörigen der Kreissparkasse Eichsfeld Gelegenheit zur körperlichen Ertüchtigung durch Leibesübungen auf freiwilliger Grundlage zu geben. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch Förderung sportlicher Übungen und Leistungen. Der SV fördert die Jugend auf dem Gebiet des Sportes.

Die auszuführenden Sportarten unterliegen der Entscheidung des Vorstandes des SV.

(2) Etwaige Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des SV.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des SV fremd sind, sachlich  

      unbegründet oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft des SV

(1) Mitglied des SV können alle Personen werden. Der Beitritt zum SV ist schriftlich und 

      unter gleichzeitigem Anerkenntnis der Satzung zu erklären.

      Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Gegen den ablehnenden Bescheid des  

      Vorstandes, der mit Gründen zu versehen ist, kann der Antragsteller Beschwerde erheben.   

      Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheides 

      schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet die nächste 

      ordentliche Mitgliederversammlung.

(2) Die Mitgliedschaft endet

(a) mit dem Tod des Mitglieds

(b) durch freiwilligen Austritt

(c) durch Streichung von der Mitgliederliste

(d) durch Ausschluss aus dem Verein

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstandes. Er ist schriftlich zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig.

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die Beitragsschuld nicht beglichen ist. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied, unter Setzung einer angemessenen Frist, Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfertigen. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied schriftlich bekannt zu geben.

Ein Austritt, Ausschluss oder Streichung begründet keinen Anspruch auf eventuelles Vereinsvermögen.

§ 4 Mitgliedsbeiträge

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Der Verein kann Aufnahmegebühren und Umlagen festsetzen. Der Jahresbeitrag und dessen Fälligkeit, sowie Aufnahmegebühren und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung festgelegt.

(2) Die Mitgliedsbeiträge können im Lastschriftverfahren eingezogen werden.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder haben das Recht, vorhandenes Vereinseigentum unter Beachtung der Nutzungsordnung und sonstigen Anordnungen zu benutzen.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet:

(a) die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern

(b) den Anordnungen des Vorstandes und der von ihm bestellten Organe in allen Vereinsangelegenheiten Folge zu leisten

(c) das Vereinseigentum pfleglich und schonend zu behandeln

(d) den Vereinsbeitrag rechtzeitig zu entrichten.

(3) Für mutwillig verursachte Schäden am Vereinseigentum ist Schadenersatz zu fordern.

§ 6 Organe des Vereins

Die Organe des SV sind:

(1) die Mitgliederversammlung

(2) der Vereinsausschuss

(3) der Vorstand

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für:

(a) Entgegennahme der Geschäftsberichte des Vorstandes

(b) Entlastung des Vorstandes

(c) Neuwahlen des Vorstandes

(d) Wahl der Kassenprüfer (2)

(e) Beschlussfassung über alle Dinge, die vom Vorstand vorgelegt werden, sowie über jede Satzungsänderung.

(2) Die Mitgliederversammlung wird jährlich einmal und zwar möglichst im ersten Quartal des Jahres durch den Vorstand einberufen. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter.

Mitgliederversammlungen können ferner einberufen werden, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Vorstandes oder die Hälfte der Mitglieder des SV dieses mit schriftlicher Begründung fordern.

(3) Zu den vorgenannten Versammlungen wird unter Angabe einer Tagesordnung mindestens 14 Tage vorher durch ein Rundschreiben bzw. eine Information an alle Mitglieder eingeladen.

Anträge für die Versammlung sind mindestens 8 Tage vorher beim Vorstand schriftlich einzureichen. Dringlichkeitsanträge können zugelassen werden, wenn Sie von mindestens der Hälfte der anwesenden Mitglieder verlangt werden. Stimmberechtigt ist jedes Mitglied des SV mit einer Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.

(4) Jede ordnungsgemäss einberufene Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt. Alle Beschlüsse sind mit einfacher Mehrheit zu fassen, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt. Anträge gelten bei Stimmengleichheit als abgelehnt. Die gefassten Beschlüsse sind in ihrem Wortlaut in das vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnende Versammlungsprotokoll zu übernehmen. Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung.

§ 8 Vereinsausschuss

(1) Der Vereinsausschuss besteht aus:

(a) dem Vorstand

(b) den Abteilungsleitern der Sportarten

(2) Es ist halbjährlich eine Vereinsausschusssitzung durchzuführen. Über diese Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 9 Vorstand

(1) Der Vorstand des SV besteht aus:

(a) dem Vorsitzenden

(b) den Stellvertretern des Vorsitzenden

(c) dem Schriftführer

(d) dem Kassenwart.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden jeweils für 2 Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied vertreten. Sie bilden den Vorstand im Sinne des § 26 Abs. 2 BGB. Der Vorstand sorgt für die Ausführung der von der Versammlung gefassten Beschlüsse, ihm obliegt die Erledigung der verwaltungsmäßigen Aufgaben des SV und die Unterrichtung der Mitgliederversammlung über ihre Tätigkeit.

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn drei seiner Mitglieder, darunter mindestens der Vorsitzende oder ein Stellvertreter des Vorsitzenden anwesend sind. Der Vorsitzende oder ein Stellvertreter des Vorsitzenden leitet die Sitzung des Vorstandes. Bei Stimmengleichheit in der Sitzung des Vorstandes, gibt die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt.

Über jede Sitzung des Vorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Versammlung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten.

§ 10 Satzungsänderungen

Satzungsänderungen bedürfen der 2/3 Stimmenmehrheit der in der Versammlung anwesenden Mitglieder. Anträge auf Änderung der Satzung können nicht als Dringlichkeitsanträge eingebracht werden.

§ 11 Streitigkeiten

Persönliche Streitigkeiten und Ehrenverfahren werden von zwei, von den Streitenden zu benennenden SV-Mitgliedern unter Hinzuziehung des Vorsitzenden bereinigt. Dem von diesem Gremium gefällten Schiedsspruch ist unwiderruflich Folge zu leisten.

§ 12 Kassenprüfung

Von der Mitgliederversammlung werden zwei Kassenprüfer für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Sie haben das Recht und die Pflicht, die Kassengeschäfte des SV laufend zu überwachen und der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.

§ 13 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des SV kann nur in einer Versammlung beschlossen werden, die eigens für diesen Zweck einberufen worden ist. Der Beschluss kann nur herbeigeführt werden, wenn mindestens 50 % der Mitglieder des SV anwesend sind. Ist die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, so ist frühestens nach 14 Tagen eine neue Versammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig ist.

(2) Die Abstimmung hat mit Stimmzetteln zu erfolgen, die enthalten müssen:

(a) die Personalien des Abstimmenden (Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort)

(b) die Meinung des Abstimmenden

(ja = Auflösung, nein = Weiterbestehen und xx = Stimmenthaltung).

       Nach Prüfung und Anerkennung der Abstimmungsberechtigung durch den Vorstand ist    

       die Auflösung des SV beschlossen, wenn mindestens 2/3 der anwesenden Mitglieder sich 

       für die Auflösung ausgesprochen haben.

(3) Bei Auflösung des SV oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das vorhandene Vermögen der Kreissparkasse Eichsfeld zu, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Die vorstehende überarbeitete Satzung wurde in der Versammlung vom 17.01.2005 neu beschlossen.

Vorstandsvorsitzender:




gez. Ronald Franke

Stv. Vorstandsvorsitzender:




gez. Steffen Preiß

Stv. Vorstandsvorsitzender:




gez. Klaus Göbel

Schriftführer:






gez. Verena Kohlstedt

Kassenwart:






gez. Constance Stitz
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